
                         Auf Grund des § 35 der Friedhofsordnung der Kirchengemeinde Wulkenzin-Breesen hat der  

                    Kirchengemeinderat den nachstehend zu veröffentlichenden Beschluss für den Friedhof in  

                    Chemnitz am 07.12.2021 gefasst: 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


